
Kein Recht auf Erholung am Wochenende?
Beitrag von „Moebius“ vom 12. Dezember 2024 08:01

Sieh es positiv und rechne mal nach, was du alles an Miete sparst, wenn du einfach direkt in der
Schule einziehst.

Mal ernsthaft:

Nein, natürlich ist das nicht normal, bei euch wohl auch nichts, denn für das Tanzfest der
Oberstufe braucht man 5 Aufsichten, nicht 80, 3/4 deiner sonstigen Aufzählung sind freiwillige
Aktivitäten zu denen man nein sagen kann, man muss es nur tun.
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